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- Zur «Stiidafrika»-Nummer des EPD
vom 10. Dezember 1976

In der Dezember-Nummer der «Neuen Wege» kiindigten wir einen
Kommentar von berufener Seite an, der sich mit obenstehender
Sonderausgabe des EPD befassen wiirde. Der Kommentator, €in

Afrikaner, dessen Namen wir aus verstdndlichen Griinden vorldufig

nicht preisgeben konnen, ist mit dem Freihelitskampf seines Volkes

eng verbunden und erkldrt sich mit den Awsfiihrungen des EPD
vom 10. Dezember im Allgemeinen einverstanden. Sie stimmen
tibrigens mit dem Bild, das wir in «Neue Wege» von Siidafrika ent-
warfen, iberein. Von den Einwinden, die unser Gewdhrsmann
machte, ‘bezogen sich efinige auf nachstehenden Passus des EPD-

Textes vom 10. Dezember 1976, der lautete: ,

«Im November 1972 vercffentlichte das Centre Europe-Tiers-Monde
(CETIM) eine Studie, in der es u. a. festhielt: Verschiedene Schweizer
Firmen bezahlen Lohne unter dem Existenzminimum. .. Allerdings
variieren die Verhiltnisse von Unternehmen zu Unternehmen. Zu den
fortschrittlichen Firmen gehort Ciba-Geigy. Sie bezahilt gleichen Lohn
und gleiche Sozialleistungen fiir gleiche Tatigkeit. Der Lohn der schwar-
zen Arbeiter liegt betréchtlich {iber dem Existenzminimum. Auch Nestlé
zahlt Lohne, die im Vergleich zu anderen Schweizer Firmen hoch sind.
Sie lieggen heute alle iiber dem Existenzminimum. Anders die Schmid-
heiny Holderbank-Gruppe, die iiber ein halbes Hundert Firmen und
Fabriken fin Siidafrika kontrolliert; sie gehort zu den schlechtest zah-
lenden schweizerischen Arbelitgebern in Siidafrika. IThre Minimallohne
vom Friihjahr 1974 lagen 40 bis 60 Prozent unter dem Existenzmini-
mum. (Nach Schweiz-Siidafrika: Ende des Dialogs? 7. Nov. 1974.)
Auch die Alusaf, eine Tochtergesellschaft der Alusuisse, zahlte 1973
Minimalléhne, die nur die Hialfte des Existenzminimums erreichten.
Finen Streik, der in der Folge ausbrach, lie3 die Firma mit militdrischer
Brachialgewalt brechen.»

Unser Gewdhrsmann schreibt dazu: «Ciba-Geigy und Nestlé ge-
horen nicht zu den fortschrittlichen Firmen in Siidafrika. Die Be-
hauptung, da} diese Firmen ihren schwarzen und weiBen Mitarbeitern
gleichen Lohn und gleiche Sozialleistungen fiir dieselbe Tatigkeit be-
zahlen, ist erfunden. Bei Ciba-Geigy iiben schwarze und weille Arbeiter
keine vergleichbaren Titigkeiten aus*. Auch bei weiteren Schweizer
Firmen sind die Sozialleistungen fiir Schwarze micht teilweise, sondern

*

«Léhne und Arbeitsleistungen in Siidafrika»: Survey of Race relations South
African Institute of Race Relations. Johannesburg.. Januar 1976,
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im Gesamten bedauerlich niedrig. Die Lohne der schwarzen Arbeiter
bei simtlichen Schweizer Unternehmungen lagen (Jan. 1976) unter dem
Existenzminimum von etwa sFr. 600.— im Monat, das jeder Arbeiter,
ob schwarz oder weif}, benotigt, um seinen Kopf iiber Wasser zu halten.
Die Schwarzen bezahlen die selben Preise fiir Lebensmittel. Dariiber
hinaus sind sie extra belastet, einmal durch hohe Transportauslagen,
weil sie der Apartheidgesetze wegen bis 50 Kilometer vom Arbeitsort
weg wohnen miissen; dann bezahlen sie auch Schulgeld fiir ihre Kinder,
wihrend die Kinder der Weillen gratis unterrichtet werden.»

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund ist mit den Emp-
fehlungen des OeRK nach Riickzug der Investitionen aus Siidafrika
nicht einverstanden und unterstiitzt in Ueberelinstimmung mit dieser
Haltung die Errichtung von Ausbildungszentren fiir Schwarze. Die
Reformierte Kirche des Kantons Ziirich beteiligt sich an einem solchen
Projekt im Homeland Bophuthatswana, Im Homeland Gazankulu un-
terstiitzt die Basler Reformierte Kirche mit einigen chemischen Indu-
strien die Landwirtschaftsschule von Giyani.

Dazu unser Gewidhrsmann: «Wenn Laboranten und Praktikanten
in diesen Zentren ausgebildet werden, so geschieht dies 1m Rahmen des
 «Bantu»-Erziechungsprogramms, das direkt der Kontrolle des verhaften
Ministeriums fiir «Bantu»-Erziehung unterstelit ist. Dieses Training ist
aulerst mangelhaft — mit Absicht. Das «Bantuy-Erziehungsgesetz hilt
daran fest, dal3 bei der Ausbildung von Afrikanern gewisse Kriterien
ausfallen. Infolge mangelhafter Ausbildung konnen die schwarzen
Praktikanten die Voraussetzungen nicht erfiillen, die von Schweizer-
oder anderen Firmen gemacht werden, da in dem Ghetto von Bophut-
hatswana wie in den anderen Zentren die Arbeitsstellen in der Industrie
fehlen, weil es in der Umgebung keine Industrie gibt., Dank dem
«Bantuy-Influx-Control-Gesetz diirfen diese jungen Leute in den Bantu-
stans und den Homelands auch keine Arbeit in den «weillen» Industrie-
gebieten suchen. Aehnliches gilt fiir die Landwirtschaftsschule von
Giyam, an dem die groBen Chemiefirmen Ciba-Geigy, Hoffmann-La-
roche und Sandoz beteiligt sind. Das zu diesem Ghetto gehorende Land
unterliegt starker FErosion, wie regierungseigene Kommissionen fest-
stellten. Die jungen Landwirte werden nach Verlassen der Schule ar-
beitslos, da sie micht in eine andere Gegend umsiedeln diirfen (PaB-
gesetze). Wag ihnen iibrig bleibt, ist, in Bergwerken, auf Farmen und
Plantagen der WeiBen Arbeit zu suchen, als ungelernte Arbeitskrifte
zu Hungerlohnen. Es wire noch zu erwiahnen, daf3 die besagten
Schweizer Firmen nicht beabsichtigen, weitere Niederlassungen in den
sogenannten «Heimatlindern» (homelands) der Schwarzen einzurichten.
Die Frage erhebt sich, warum die erwdhnten Firmen in solche Schein-
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projekte Millionen tvestieren, die nur dazu dienen, die wahre Natur
des Rassistenregimes zu verschleiern. Doch vielleicht ist das der Zweck
der Uebung. Die Frage geht aber vor allem an die Schweizer Kirchen,
warum sie durchaus mit den siidafrikanischen Rassisten zusammen-
arbeiten wollen. Sie scheinen zu vergessen, dafl der Weltkirchenrat, die
UNO und auch der schwelizerische Bundesrat das Apartheidsregime
verurteilen. Dieses Regime hat nicht gezodgert, im Jahre 1976 viele
«Bantu»-Schulen boykottierende Schulkinder — nach sehr konservativen
Schitzungen waren es 499 — zu erschiefen, 1381 Schwarze, davon 927
Jugendliche unter 18 Jahren wurden eingekerkert, 528 Jugendliche wur-
den ausgepeitscht und schlieBlich 2915 unter dem Terrorismus-Geselz
angeklagt*. Der Kampf gegen solche Vorkommnisse hat erst begonnen.

Unser Gewahrsmann und mit thm ungezdhlte Schwarze, besonders
der mittleren und dlteren Jahrgiange, treten ein «fiir ein Zusammenleben
aller Volksgruppen ohne Ansehen der Hautfarbe, die heute Siidafrika
bewohnen, in einer mehrrassigen Gesellschaft also, ohne Ausbeutung
des Menschen durch seinen Mitmenschen. Es ist die junge Generation,
mit der Aussicht — unter heutigen Verhiltnissen — auf ein Sklaven-
dasein, es sind diese jungen Leute, welche die Apartheid nicht langer
ertragen und einen kompromiBlosen Bruch mit der Beherrschung durch
die Weiflen fordern.»

Wir sind mit unserem Gewidhrsmann der Awuffassung, daB3 die
Kirchen falsch beraten sind, wenn sie, im Bemiihen, ein Entgegenkom-
men der Nationalisten zu erreichen, damit doch nur dem jetzigen Sy-
stem eine welitere Chance geben. Red.

Geld oder Geist?

Die Teilnehmer einer Retraite im Jochgruppen-Haus in Liitzelfliih
wurden am 13. November mit einem Theaterstiick des Basler Pro-
fessors Max Thiirkauf «Die Tiichtigkeit des Jakob Meier» konfron-
tiert. Dieser Jakob Meier hat es dank Erfindung des Psychopharma-
kums «Baleon» vom Laboranten zum maéachtigen Verwaltungsrats-
prasidenten gebracht. Das profittrichtige Baleon wird im Stiick ange-
betet wie der Gotze Baal. Wo der Mensch dem Geldgewinn verschrie-
ben ist, liegt es auf der Hand, Unkrautvertilger lieber gleich dutzend-
weise als Entlaubungsgift einzusetzen. Mit diesem «Tiichtigkeits-To-
tentanz» als Hintergrund dréngt sich die unerbittliche Alternative auf,

*®

«Massaker und Verhaftungen von Schwarzen in Sidafrika.» Rand Daily Mail,
Johannesburg, 31. Dez. 1976

21



	Zur "Südafrika"-Nummer des EPD vom 10. Dezember 1976

